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denkende Leser, aber für die Unmündigen sind sie keine bekömmliche Kost, und
wenn man neuerdings sogar Vvlksabcnde mit Lichtbildervortrügen über Ruskin
veranstaltet, so können wir das nur für eine der vielen Verirrungen unsrer
heutigen sogenannten Kunsterziehung halten. Die Erzieher mögen sich an einem
solchen Abend sehr weise vorkommen. Um so konfuser werden die Zöglinge
uach Hause gehn.

Deutsche Rechtsaltertümer in unsrer heutigen
deutschen Sprache
von L. Günther in Gießen

(Fortsetzung)

ächst dem „Hängen" ist die für weniger schimpflichgeltende Ent¬
hauptung (mit dem Schwerte) schon im Mittelalter, wo man sie
wohl als „Tod mit nasser oder blutiger Hand" dem „trocknen"
Tod am Galgen gegenüberstellte, eine der häufigsten Strafen am
Leben gewesen (vergl. z. B. Sachsenspiegel II, Art. 13, Z 5), die
namentlich für den — nicht durch besondre Umstände erschwerten —

Totschlag die Regel gebildet hat. Auch für diese Exekution aber finden sich in
ältern Gesetzen und gerichtlichenUrteilen — in diesen sogar vereinzelt bis ins
siebzehnteJahrhundert hinein — allerlei den blutigen Vorgang teils umhüllende,
teils aber auch uoch plastischer ausmalende humoristische Umschreibungen, von
denen uns ebenfalls noch einzelne nach dein gegenwärtigen Sprachgcbrauche
geläufig sind. So wissen wir z. B. noch recht gut, wenn wir hören, es sei je¬
mand „umeiuen Kopf" (früher wohl auch „umeineSpcmne") „kürzergemacht"
worden, daß es sich dabei um den eignen Kopf eines Hingerichteten oder Ge¬
töteten handelt, der „vom Nacken getrennt" wurde, ja wir verstehn sogar noch
den grausigen Humor, der iu der Ellipse „einen über die Klinge springen
lassen" liegt. Demi auch diese Wendung bezieht sich nicht sowohl auf die
Person des Hingerichteten selbst, als auf dessen Kopf, der uach der Enthaup¬
tung zunächst in die Höhe zu springen pflegt, ehe er auf die Erde fällt.
Deutlich zeigt dies eine Stelle iu einem Fastnachtsspiel des fünfzehnten Jahr¬
hunderts, wo es heißt: „cioin llcmpt innotZ clir übsr ein svvrtKlinMir llvMn."
(Ahnt, auch Luther: „Die ihu deu Kopf über eiue kalte Klinge hatten hüpfen
lassen.")

. Gemeiuschaftlichauf die Todesstrafe», des Hängens und des Enthnupteus
w:rd man alle die Redewendungen beziehen dürfen, iu denen noch heute der
"Hals" im Siuue von Kopf oder Leben (gleichsam als pars pro toto) vorkommt.
Wenn auch die Strafen „au Hals und Hand," das hochnotpeinliche „Hals-
gericht," die „Halsgerichtsbarkeit" und die „Halsgerichtsordnungen," die
mist gesetzlich anerkannte Bezeichnungen waren, jetzt veraltet erscheinen, so kann sich
doch nnmer noch jemand „um deu Hals reden," d.h. so ungeschickt vertei¬
digen, daß es ihm „den Hals (oder Kopf) kostet" oder „bricht" oder „an
°en Hals geht," sodaß er dann „(den Hals) herhalten" muß. Daß aber uusrc
Erfahren in dem Verlust des Lebens immer eine genügende Sühne, auch für
me schwersten Freveltaten, gesehen zu haben scheinen, deutet das ebenfalls jetzt
wch bekannte galgenphilosophische Bonmot an: „mit dem Halse bezahlt

w""r? ^" demselben Sinne wie Hals findet sich auch „Kragen" qe-
"nmyt. ^er emem andern „den Kragen umgedreht" hat, den „nimmt"
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die Polizei ihrerseits „beim Kragen/' und dann darf er „den Kragen
daran setzen," um sich mildernde Umstände zu erwirken, damit es ihm nicht
„an den Kragen gehe." Wir sind dabei heute geneigt, eine Übertragung von
unserm Kleidungsstück Kragen auf den von ihn? bedeckten Hals anzunehmen,
aber gerade das Umgekehrte ist der Fall, denn „Kragen" hat von vornherein
schon die Bedeutung „Hals" gehabt (vergl. den „Kragen" der Vögel und
„Geizkragen" — Geizhals) und ist erst später auch für das Kleidungsstück in
Gebrauch gekommen, weshalb auch „Halskragen" eigentlich eine Tautologie ist.

Eine der schrecklichsten unter den im Mittelalter nicht seltnen sogenannten
qualifizierten oder geschärftenTodesstrafen (wie Ertränken, Säcken, Verbrennen,
Vierteilen, Pfählen u. a. m.) war das „Rädern," das z. B. der Sachsenspiegel
(II, Art. 13, Z 4) für Mörder, Verräter, Mordbrenner (und ihre Helfershelfer)
sowie für Räuber lind Plünderer besonders befriedeter Gegenstände, Gcbünde
oder Orte (Pflug, Mühlen, Kirchen, Kirchhöfe) androhte.' Diese Strafe, die
vielleicht an ein uraltes Töten durch fahrende Wagen anknüpft, bestand darin,
daß man dem unglücklichen Verbrecher die Glieder des Körpers mit einem
scharfkantigen eiserueu Instrument in der Form eines kleinen Wagenrades zer¬
stieß („brach"), worauf dauu der tote Körper wohl auch uoch um die Speichen
des Rades geflochten nnd dieses so auf einem Pfahl auf dem NichtPlatz auf¬
gestellt zu werden pflegte, wie aus zahlreichen ältern Abbildungen zu entnehmen
ist. Später unterschied man „das Rädern von unten" von dein „Rädern von
oben," das als leichter galt, und bei dem es der Scharfrichter in der Hcmd
hatte, durch einen geschickt geführten Stoß ans das Genick oder die Herzgegend
die Leiden des Opfers zu kürzen. Das nannte man den sogenannten „Gnaden¬
stoß geben," eine Redewendung, die noch heute nicht nur im ursprünglichen
Sinne des Wortes in der Jägersprache für die schnelle, völlige Tötung eines
bei Parforcejagden schon halb zu Tode gehetzten Wildes weiterlebt, sondern
mich in übertragnem Sinne (— „jemand nach voransgegangnen Qualen vollends
zu Gruude richten") angewandt zu werden pflegt. Zu den starken Übertreibungen,
in deueu sich die Bilder unsrer Muttersprache manchmal gefallen, gehört es aber
offenbar, daß wir uns auch noch jetzt, etwa nach einer großen, ermüdenden
Anstrengung „wie gerädert" fühlen können, ja es sogar fertig bringen, die
Tätigkeit des Näderns selbst auszuüben, wen» Nur nämlich eine fremde Sprache
(oder auch wohl Verse) „radebrechen," mit ihr also gleichsam in derselben
barbarischen Weise verfahren, wie einst der Henker mit dem armen Sünder.

Die verstümmelnden Leibesstrafen, von denen nnsre Vorfahren einst fast so
viele kannten, als der menschlicheKörper Glieder uud Sinnesorgane hat, sind
im heutigen Rechte glücklicherweise längst zur geschichtliche!? Antiquität geworden,
sie haben aber — im Gegensatze zu den verschiednen Todesstrafen — auch in
unsrer Sprache keine hervorragenden Spuren hinterlassen. Denn höchstens kann
man die Redensart „Hand und Fuß haben" hierher rechnen, wenn man ihre
Entstehung uämlich auf die schon in fränkischer Zeit vorkommende und durch
das ganze Mittelalter geübte Strafe des Abhauens von Hand und Fuß zurück¬
bezieht, und zwar genauer auf den Verlust der rechten Hand und des linken
Fnßes, die nicht selten als besonders empfindliche Strafe in Sagen, Liedern, aber
auch iu Gesetzen erwähnt wird, ebenso wie ans die Verletzung dieser Glieder zuweilen
(z. B. nach spätern friesischen Gesetzen) eine höhere Bnße stand. Die Bevorzugung
der rechten Hand, die das Schwert führte und den Speer schwang, erscheint dabei
ohne weiteres einleuchtend, die des linken Fußes aber erklärt sich wohl daraus,
daß mit diesem der Ritter, überhaupt der krieqstüchtige Mann in den Steig¬
bügel („Stegreif") trat. „Die (rechte) Hand und den (linken) Fuß (uoch) haben"
bedeutete demnach zunächst: ein kriegstüchtiger Mann sein. Später aber wurde
„Hand und Fuß haben" auf jede Art von' Tüchtigkeit übertragen. Die früher
weit verbreitete Strafe der Brandmarkung, die noch zn Anfang des neunzehnten
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Jahrhunderts vereinzelt, z. B. in Baden, gesetzlich anerkannt war und m ältern
Zeiten zugleich dem praktischen Zwecke der Wiedererkennung rückfälliger Delin¬
quenten gedient hat. steht gleichsam in der Mitte zwischen den Verstümmlungen
und den'Ehrenstrafen. Denn immer brachte sie dem auf solche Weise Gezeich¬
neten außer den physischenSchmerzen auch noch Schimpf und Schande em.
So erklärt sich unser heutiger Sprachgebrauch, wonach wir immer uoch nicht
mir jemand moralisch „brandmarken," sondern ihm auch das „Brandmal
der Schande" ausdrücken können.

Erstaunlich erfinderisch ist die Sprache unsers Volkes von jeher m ihren
Gleichnissen für die verschiedneuFormen der körperlichen Züchtigung gewesen,
die bei uns jetzt als „Kriminalstrafe" gänzlich beseitigt und nur uoch als
Disziplinarmittcl gegen Gefangne in beschränktem Gebranch ist. Der urwüchsige
Hnmor. der uns noch heute in unsern volkstümlichen Sprachbildern für das
Prügeln und Geprügeltwerdcn entgegentritt, stammt daher wohl zum größte» Teile
schon aus der „guten alten Zeit," wo gerichtliche Erkenntnisse auf Stock- und
Rutenhiebe „von Rechts wegen" an straffälligen Staatsbiirgern vollstreckt wurden.
So steht z. B. der noch moderne, auf die nach den Schlägen zurückbleibenden
blauen Flecken bezügliche Ausdruck „jemand dnrchbläuen" (oder ihm „den
Rücken blau anstreichen" oder passiv „Bnckclblau bekommen") in Nbereim
stimmnng mit dem Gleichnisse„Speck und Blaukvhl," das für den „Stcmpen-
schlag" schon der ältern Gauner- und Scharfrichtersprache geläufig gewesen
ist. Die hierin zugleich liegende Vergleichung der Schlüge mit einer Speise,
einem eßbaren Gericht, ist überhaupt uoch sehr beliebt, wie z. B. „die Prügel¬
suppe" beweist, die wir jemcmd „einbrocken"oder ihn „ausessen" lassen können
(vergl. die „Hanfsuppe" ^ Galgentod), ebenso wie man auch „Klopse" (oder
„Klopfflcisch") oder „Stockfisch, jedoch ohne Bntter" serviert bekommen kann.
An einen Vergleich mit dem Geld erinnert das „Aufzählen" (oder „Auf¬
messen") der Prügel (in älterer Zeit nach dem Dezimalsystem), das wir heute
auch noch kennen/ In frühern Jahrhunderten sprach man aber sogar von einem
''Stvckschilling" — eiue Bezeichnung, in der die bekannte Münze, der Schilling
(abgeleitet wohl von schallen ^- klingen) zu einem ähnlichen Sinne verallgemeinert
erscheint wie etwa iu „Kauf- oder Pachtschilling." Bei der ersteu Silbe dieser
Zusammensetzungsiud wir heute geneigt, allein an den Stock als Züchtigungs-
mstrument zu denken, jedoch verdankt der Ansdrnck „Stockschilling" seine Ent¬
stehung zunächst dein Umstände, daß die leichtern, namentlich an jnngcn Missetätern,
und meist gerade nicht mit dem Stock, sondern mit Ruten vollzogncn Prügel¬
strafen in dem sogenannten „Stockhause," d. h. den, städtischen Arrest- und Ge-
fängnislvkale, durch deu „Stvckwärter" vorgenommen wurden. Daß diese Hcr-
leitung des Wortes die richtige ist, zeigt sich z. B. recht deutlich darin, daß
man in Nürnberg, wo das Stvckhaus als „Lochgefäugms" bezeichnet wurde,
«»ch einen „Lochschillinq" kannte. Das entscheidende Merkmal für diese leichtern
Züchtigungen aber war der Ausschluß der Öffentlichkeit im Gegensatze zu dem
durch Henkershand auf offner Straße verabreichtensogenannten „Staupenschlage,"
so benannt nach der Staupe" (»wxo, Stanpsiinle), wie im Mittelhochdcntfcheii
der ..Schandpfahl" hieß, woran der Delinquent zum Empfange der Streiche
gebunden wurde Deshalb machte diese Strafe den davon Betroffnen auch zu¬
gleich „ehrlos" iu den Augen seiner Mitbürger, sodaß schon damals der Ausrnf
des Gezüchtigten: „Ich bin ein geschlagner Mann" nicht bloß im wirklichen,
sondern auch in dem weitern Sinne genommen werden konnte, den er heute
allein noch behalten hat. Noch weniger denken wir in der Gegenwart an die
ursprnugliche Bedeutung der Zeitwörter, wenn wir etwa m der Tagespresse — die
dafür eine gewisse Vorliebe hat — lesen, daß jemand m einer Schrift die Un¬
sren unsrer Zeit „gegeißelt" habe, oder auch, daß in einer Neichstagssitznng
ein Gesetzentwurf, um ihn möglichst rasch zu erledigen, „durchgepeitscht"
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worden sei. Ja wir veranschaulichen uns kaum noch den einst der Haut der
Soldaten doch äußerst fühlbar gewesenenVorgang, wenn wir irgendwo „Spieß¬
ruten lanfen" (auch wohl „durch die Gasse laufen") müssen, d. h. genötigt sind,
uns im Vorbeigehn spöttischen Blicken uud Bemerkungen auszusetzen,wie dies z. B.
das Schicksal der unterwegs seekrank Gewordueu uach der Ankunft eines Schiffes
auf der berühmten „Lästerallee" in Helgoland zu sein pflegt. Wenn die Prügel
— wie es auch in älterer Zeit zuweilen vorkam — dem Verurteilten im
Gnadenweg erlassen wurden, so machte man dann nicht selten die eigentlich
verwirkte Strafe doch noch dadurch kenntlich, daß dem Delinquenten vom
Henker eine Nute um den Hals oder auf den Rücken gebunden und er dann
so öffentlich ausgestellt wurde. Damit darf man wohl unser bildliches „sich
selbst eine Nute (auf den Nückcu) aufbinden" (— sich selbst eine unangenehme
Last aufladen) in einen Zusammenhang bringen.

Solche Ausstellungen fanden in der Regel statt an dem einst in jeder
Stadt — meist auf dem Marktplatze — stehenden Pranger (mhd. prmiMr
oder bra-nger, verwandt mit got. xrsWan, mhd. M'cmAsn drücken, bedrängen,
ndl. viMA — Druck, Bedrängnis, piÄiiMn pressen, drücken), der mundartlich
wohl auch als „Breche" oder „Brechet" (brvL>i<z, prsolle, besonders bayrisch),
„Schreiat" (schwäbisch — Vcrrufsstätte), „Kak" (niedcrd. Kicko, l<»,x, K-ux.)
und öfter als „Schandstein," „Schandsänle," „Schandpfahl" oder „Halseisen"
bezeichnet wird.

Unserm Strafrecht ist auch diese schimpfliche Ehrenstrafe, die sich in
ältern Zeiten großer Beliebtheit erfreute, schon längst nicht mehr bekannt, dafür
aber lebt sie im Bilderschmuckunsrer Sprache noch fort, wonach wir in über¬
tragnem Sinne noch immer jemand „an den Pranger stellen" oder aber
auch selbst vor andern dort „stehen" können. Am Schandpfahle zeigte man
früher wohl auch der Volksmenge die Diebe — vor ihrer Hinrichtung — mit den
um deu Hals gehängten gestohlnen Gegenständen; später war es eine Zeit lang
ziemlich allgemein üblich, den zur Schan gestellten Verbrechern Zettel oder
Tafeln umzuhängen oder auch über ihnen aufzuhängen, die jedermann die Ur¬
sachen der entehrenden Bestrafung verkündeten, die sogenannten „Schandtafeln,"
die in der neuern Literatur nun ebenfalls schon in einem übertragnen Sinne
vorkommen.*) Vielleicht geht hierauf auch die Redensart „einem etwas
anhängen" zurück, die man übrigens auch zurückführen könnte ans die noch
ältere Sitte des Umhüugeus des Klappersteins, Lastersteius (vou Laster im mhd.
Sinne von Schmähung), Pag- oder Bagsteins (von ahd. MM, Streit, Hader),
den bestimmte Missetäter, wie Gotteslästerer, Jnjuricmten nnd namentlich zänkische
Weiber durch die Straßen der Stadt oder um das Rathaus zu schleppen hatten
(für Mnlhausen im Elsaß noch 1781 nachweisbar), vielleicht mich auf das
Tragen der Schandflaschen (oft bloße Holzklötze in Form von Flaschen), das
im wesentlichen für dieselbe Kategorie von Missetätern, nach einem Kalaner
Statut vou 1746 (XII. 2) auch für dem „Laster der Trunkenheit ergebne
Weibspersonen" im Gebrauche gewesen ist. Eigentümlich ist es jedenfalls, daß
sich im Italienischen die Redewendung: ..!>>>>>!<-!«' i! lia««» acl nlcuuw" in dem¬
selben Sinne wie unser „ciuem etwas anhängen" erhalten hat. Eine symbo¬
lische Andeutung verminderter Ehre lag auch in der schimpflichenAusstellung
gefallner Mädchen mit einem Strvhkranze, den in manchen Gegenden auch die
Bräute, die nicht mehr Jungfrauen waren, bei der Trauung tragen mußten,
und die man darum Strohbräute (mhd. «trü-brut, schon seit 1400 nachweisbar)
oder (bayrisch) Strohjnngfern nannte. Hiernach hat man dann zunächst das
Wort „Strohwitwe" gebildet für eine Fran, die „Witwe und doch keine

') Vgl. z. B. H. Sudermann, Der Katzensteg (41. Aufl., 1!»02, S. 27): „Es überkam
ihn das Bewusstsein der Schandtafel, die er mit sich schleppte."
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Witwe" ist, weil sie bloß vorübergehend von ihrem — etwa auf die Reise ge¬
gangenen — Manne verlassen ist, 'worauf dann erst in neuerer Zeit auch die,
heute aber gerade besonders beliebte Bezeichnung „Strohwitwer" für einen
Mann in dem entsprechendgleichen Verhältnis entstanden ist. Ob auch die für
gewisse Vergehungen (besonders der Frauen) zum Schimpfe vorgenommene
Kürzung des Gewandes wirklich als die Quelle für unsern Ausdruck „einem
die Ehre abschneiden" betrachtet werden darf, mag hier dahingestellt bleiben;
schon mehr hat es für sich, die Redensart „jemand ungeschoren lassen"
ans das schou in ältester Zeit als eine schimpfliche Strafe geltende Ab¬
schneiden des Haares zurückzuführen,das der freie Germane — im Gegensatze
zu den Unfreien — einst lang wallend zu tragen Pflegte, obwohl auch diese
Ableitung nicht ganz sicher ist. Zuweilen wollte man mit den symbolischen
Ehrenstrafcn nicht sowohl auf das begangne Delikt als auf den Stand des
Täters hinweisen (sogenannte symbolische Standesstrafen), Dahin gehört nach
der richtigen Ansicht z, B, das, besonders für Adliche und Vornehmere üblich
gewesene Hundetrageu, Während eine ältere Meinung dahin ging, in dieser
Strafe eine Andeutung dafür zu sehen, daß der Missetäter eigentlich wert sei,
gleich einem Hunde erschlagen oder — wie das tatsächlich zuweilen ausgeführt
worden ist — neben einem solchen aufgehängt zu werden, will man sie neuerdings
als einen symbolischen Hinweis auf den Stand des Verurteilten auffassen
(Hund — Jagdhund), ähnlich wie der Bauer ein Pslugrad, der Ritter sonst
wohl einen Sattel, ein schriftkundiger Bischof einmal eine Handschrift tragen
mußte. Ohne Zweifel aber hängt mit dieser Strafart des Mittelalters die
zur Zeit in vielen Gegenden noch volkstümliche Redensart „Hunde führen"
oder „tragen" (ineist noch mit dem Zusatz einer örtlichen Grenze sGan-
grenze?s, wie namentlich bis Bautzen, bis Buschendorf sbei Nürnbergs oder
bis Enkenbach Malzs) zusammen, wodurch etwas ebenso Mühseliges wie Ent¬
ehrendes bezeichnetwerden soll (z.B.: „Ehe ich das tue, will ich'lieber Hunde
fuhren jbis , .s"). Von manchen ist aber auch „den Huud vor die Füße
werfen" und das bekanntere, bezüglich seines Ursprungs freilich sehr umstrittene
"auf deu Hund kommen" noch hierher gezogen worden. Noch einen andern
mertwnrdigen Vergleich aus dem Tierreiche, nämlich „den Esel zu Grabe
anten," mie es 'im Bolksmnnde genannt zu werden pflegt, wenn die Kinder

um den Füßen unter dem Tische baumeln, scheint unsre Sprache dem Gebiete
oer schunpflichen Ehrcustrafen früherer Zeiten entlehnt zu haben. Die erwähnte
Lebensart wird nämlich zurückzuführeu sein ans das (nach Jeremias, Kap, 22,

^ bis 21 benannte) Eselsbegräbnis (soxnltmn ssim), d, h. die sang- und
^Mlose^namentlich ohne Beteiligung der Kirche stattfindende Einscharrung eines
s? auf dem Schindanger oder doch auf ungeweihtem Plane, wie sie einst
sonders (»ach den Beschlüssen eines Konzils von Rheims, 900 n, Chr.) für

^ nnd kirchlich Exkommunizierte, ferner für Selbstmörder, auf frischer Tat
sii^' - Gefäugnis verstorbne Verbrecher, später vorübergehend anch

bei» s«r bezeichnete die baumelnden Beine der zuschauenden Kinder als die
M ^selsbegräbnis geläuteten Glocken, Nicht selten drohen wir heute wohl

mal s'- "icht sehr gewogen sind, wir würden ihnen nächstens ein-
dcck ? ^uf das Dach steigen," ohne uus dabei zu vergegenwärtigen,

! auch diese sonderbare Redensart (ebenso wie das gleichfalls volkstümliche
antr? dm' Dache sein" oder „sitzen" für „hinter ihm her sein, ihn
stam ^" ""^ beaufsichtigen") von einer ältern symbolischen Ehrcnstrafe her-
i^miiit^ ^ ^.g, man nämlich früher tatsächlich, um
sjf/.^Schimpf und Schande des darunter Wohnenden abzudecken. Namentlich
" Ehemänner, die sich von ihren Franen hatten schlagen lassen, findet sich
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solche Dachabdeckung im sechzehntenund siebzehnten Jahrhundert nicht nur in
Chroniken (z. B. in einem Mainzer Amtsgericht vom Jahre 1666) erwähnt,
sondern sogar in Gesetzen (z. B. in den Blankenburger Statuten von 1594)
vorgeschrieben, ja sogar aus dem achtzehnten Jahrhundert sind uns noch Fülle
ihrer Vollziehung überliefert (so z. V. iu deu Jahren 1768/69 im Fürstentum
Fulda). Schon ältere Nechtshistoriler haben sich über den Sinn dieser merk¬
würdigen Bestrafung den Kopf zerbrochen, wie der Göttinger Hofrat Jnstus
Friedrich Nuude, der sin Plitts „Nepetitorium für das peinliche Recht, Bd. II,
Frankfurt a. M. 1790, S, 326) darüber als Vermutung aufstellt, man habe damit
entweder „eine öffentliche Anzeige... geben" wollen, „das; der Einwohner des
Hauses nicht fähig wäre, seines Weibes Haupt zu seiu," oder aber man habe ihn
als „einen Mann, der sich dein hänslichen Unwetter so geduldig unterzogen, auch
dem physischen" preisgeben wollen. Für das letztere hat sich im wesentlichen
auch Jakob Grimm in seinen „Nechtsaltertümern" (4. Anfl., Bd. II, S. 321)
ausgesprochen, dem darauf neuere Schriftsteller gefolgt sind. Wie dein nun auch
sein mag, jedenfalls darf man diese eigentümlicheStrafe als eine besonders aus¬
gestaltete Forin der sogenannten „Wüstung" betrachten, die als eine „Abspaltung
der Friedlvsigteit," und zwar nach der vermögensrechtlichen Seite hin (Nieder¬
reißen, Niederbrennen des Hanfes) schon für die älteste Zeit nachweisbar ist.

Einen Anklang an die Strafarten vergangner Tage hören wir wohl noch
jetzt heraus, wenn wir — wie das im übertragnen Sinne ja häufig geschieht —
jemand „ächten" oder „in Acht," „Acht und Aberacht" (d. h. eigentlich
die obere, höhere, nicht die abermalige, wiederholte Acht; mhd. ovNÄlltiz neben
nbMÄllto) oder auch in „Acht und Bann" (weltliche und geistliche Strafe)
„tun" oder „erklären." Dagegen sind wir uns jetzt des ursprünglichen Wort¬
sinns von „Elend" nicht mehr bewußt bei den Verbindungen „jemand ins
Elend stoßen" („schicken, jagen"; auch „ins Elend gehen")^ wie er z. B. noch
Goethe geläufig war („Streifen nicht herrliche Männer von hoher Geburt
nun im Elend"), und noch deutlicher iu Uhlands Worten (in der „Bidassva-
Brücke") hervortritt: „Jedem ist das Elend finster, jedem glänzt das Vater¬
land." Denn Elend (ahd. -M-mli, klilönti, mhd. oUeuäo) war ursprünglich
nur das andre Land (»Im torra; vgl. anch frühmlat. ^Ii-8lckm, ahd. Wi^AWo
Elsaß), das Ausland, die Fremde (im Gegensatzezu iu!cmili>, Heimat), dann aber
besonders auch die „Verbannung" in die Fremde (vgl. auch das Eigenschaftswort
„elend," zunächst: ausländisch, fremd, z. B. mhd. gllcmäor vvin, danu auch heimat¬
los). Wenn sich nuu im Laufe der Zeit das Eleud zu dem Inbegriffe von
Kummer, Not, Mißgeschickoder Jammer ausgebildet hat, so liegt dariu wohl
der sprechendste Beweis für die Liebe des Deutschen zu seinem Vaterlande, des¬
selben Deutschen, der freilich auch wieder seinen Respekt vor der Fremde, vor
dem Ausländischen in seiner Sprache dadurch zum Ausdrucke gebracht hat, daß
er alles Unbedeuteude oder Wertlose als — „nicht weit her" bezeichnet.

Mit der Ausstoßung ins „Eleud," der Verbauuung aus Stadt oder Land,
womit Regierungen und Gemeinden einst anch viel Mißbrauch getrieben haben,
stehn wir schon an der Schwelle des modernen Strafensystems/denn auch der
Verbannte war ja in gewisser Weise seiner persönlichen Freiheit beraubt (daher
wohl schon im Ahd. Elend auch — Gefangenschaft), wenn auch nicht in dem¬
selben Maße wie bei den heutigen Freiheitsstrafen. Eine Art Übergang zu
diesen letztern von den ältern Strafformen stellt unter cmderm die eine Zeit lang,
nach französischem Vorbilde, auch bei uns üblich gewesene Vcrurteiluug zu den
„Galeeren" dar. Daß dies, namentlich wegen der rohen, oft gerazu bestialischen
Behandlung der Sträflinge („Galeerensklaven") durch die Aufseher tatsächlich eine
sehr schwere Strafe war, darau lebt in dem Gebrauche des Wortes „Galeere"
zur Kennzeichuuug einer harte», erzwmigneu Arbeit noch heilte eine verschwommene
Erinnerung fort.
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Die schvn im Mittelalter bestehende» Gefängnisse, in die man auch wohl
Untersuchnugsgesangne mit schon verurteilten Verbrechern aller Grade ohne
Bedenken zusammensparte, und die wegen ihrer mangelhaften Remlnhkeck die
Vrutstätteu des Kerkerfiebers und andrer Krankheiten waren, kann man auch
nicht im entferntesten mit unsern nach den neusten Anforderungen der Hygiene,
ja zum Teil mit einer Art Komfort ausgestatteten Musterstrafanstalten ver¬
gleichen. Und doch „kommt" oder „fliegt" der heutige Gauner oder Vaga¬
bund, ja selbst wohl der Soldat nach seiner Redeweise noch ebenso ins „Loch"
oder wird „eingelocht" oder „beigelocht" wie sein Vorfahr vor ungefähr
fünfhundert Jahren, wo diese Ausdrücke für die Haft in engen, finstern,
meistens unterirdischen Gelassen tatsächlich paßten, ja zum Teil sogar im gesetz¬
lichen Sprachgebrauch anerkannt waren (vgl. das „Lochgefäugnis" in Nürnberg).
Auch die schou früher (bei dem Namen „Stöcker" und dem Ausdruck „Stock¬
schilling") erwälMe Bezeichnung „Stockhaus" oder „der Stock" hat sich iu dem
beim österreichische» Militär noch üblicheu „Stöckl" für das Arrestlokal zu er¬
halten vermocht. Der Ursprung dieser Worte aber geht zurück auf die Sitte, die
Gefangne» zur Erschwerung ihrer .Haft, auch wohl um sie am Selbstmord zu
hindern, mit Füßen oder Händen in einen ausgehöhlten, verschließbaren Holz¬
klotz, den sogenannten „Stock" einzuzwängen („in den Stock zu legen") oder
auch mit Ketten und Riemen daran zn befestigen. Mit Rücksicht hierauf scheint
die Vermutung, daß auch der „verstockte Sünder" dieser jetzt vergessenen
Einrichtung seine Eutstehuug verdankt, immerhin manches für sich zu haben.

(Fortsetzung folgt)

Skizzen aus unserm heutigen Volksleben
von Fritz Anders

Dritte Reihe
^2. Rechts vom Apfelbaum — liuks vom Apfelbaum

under über Wunder! Die Gemeinde Emmerlingen beschließt, aus
freiem Willen eine dritte Schule zu baueu, einigt sich über den Platz,
den Plan uud über die Aufbringung der Kosten uud legt der König¬
lichen Regierung die Sache fix und fertig zur Genehmigung vor.
Schnlrai Wiersdvrf, ein alter würdiger Herr — Gott habe ihn

- selig - , Pflegte zu sagen, das; er um jede neue Schule seines Bezirks
kep ^> ^eben Jahre habe dienen müssen. Hier sollte mm der Dienst

ie Viertelstunde dauern. Ein Federstrich,und es war alles erledigt,
li ^ hatten aber auch triftige Grunde vorgelegen, die die Gemeinde Emmer-
ich^" "^nochteu, den natürlichen Widerwillen gegen alles, was Geld kostete, zu
Toren"^" ^ ^ Rekrutenvorstellungcnin Hartenburg. vor dessen
lesen ^"""erlingen liegt, waren zwei Emmerlinger gefunden worden, die nicht
sciote " Leiben konnten. Das verursachte ein großes Aufsehen. Der Herr Oberst
dnß es"" ^""drnt: Sagen Sie mal, Herr Landrat, das ist ja sehr interessant,
Kulturs/k" Kreise, von dem man doch annahm, daß er auf einer hohen
dem, - Mteraten vorkommen. Sagen Sie mal, Herr Laudrat, wie ist

da . «behaupt möglich?
an d . ^ Landrat ärgerte sich und schnauzte deu Schulzen von Emmerlingcn
dem P"?^"^ von Einmerlingen sank in sich zusammen und schimpfte dann hinter
sclmli s ^ Landrats auf die Königliche Regierung, deu Landrat, den Kreis-

^ "Nspetwr und alles, was mit der Schule zu tun hatte. Er sei doch kein
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